26. APRIL 2024 - Gesetz zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit im Bereich Energie und zur Reform des Kernenergiesektors (Artikel 1, 44, 45 und 74)


(Belgisches Staatsblatt vom 6. Februar 2026)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND UND ENERGIE


26. APRIL 2024 - Gesetz zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit im Bereich Energie und zur Reform des Kernenergiesektors


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


KAPITEL 1 - Allgemeine Bestimmungen und Begriffsbestimmungen


	Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


(…)


KAPITEL 6 - Abänderungen des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes


	Art. 44 - Vorliegendes Kapitel dient der Teilumsetzung der Richtlinie (EU) 2019/944 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 mit gemeinsamen Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 2012/27/EU.


	Art. 45 - Artikel 9 § 1 des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes, eingefügt durch das Gesetz vom 1. Juni 2005, ersetzt durch das Gesetz vom 23. Oktober 2022 und abgeändert durch das Gesetz vom 5. November 2023, wird durch einen Absatz 3 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"Für die Anwendung des vorliegenden Artikels gelten zwei voneinander getrennte öffentlich-rechtliche Stellen, die die Kontrolle oder irgendein Recht einerseits über den Netzbetreiber und andererseits über ein Unternehmen, das eine der Funktionen Erzeugung oder Versorgung wahrnimmt, ausüben, nicht als ein und dieselbe Person beziehungsweise dieselben Personen."


(…)


KAPITEL 10 - Inkrafttreten


	Art. 74 - § 1 - Das Gesetz tritt mit Ausnahme von Artikel 10 § 4, Artikel 49 Nr. 5, Artikel 56 Nr. 4, Artikel 71, Artikel 72 und Artikel 73 am Tag des Closings in Kraft.

	§ 2 - Die Artikel 49 Nr. 5 und 56 Nr. 4 werden wirksam mit 13. Dezember 2023.

	§ 3 - Artikel 72 tritt am ersten der beiden folgenden Daten in Kraft: dem Datum der LTO-Wiederinbetriebnahme der beiden LTO-Einheiten oder dem Datum der Übertragung der übertragenen finanziellen Verpflichtungen in Bezug auf die Entsorgung radioaktiver Abfälle der Kategorie A, wenn keine LTO-Wiederinbetriebnahme der beiden LTO-Einheiten erfolgt, in Anwendung von Artikel 7 § 2 des Gesetzes vom 26. April 2024 zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit im Bereich Energie und zur Reform des Kernenergiesektors.

	So bald wie möglich nach dem Datum der Übertragung der übertragenen finanziellen Verpflichtungen in Bezug auf die Entsorgung radioaktiver Abfälle der Kategorie A, wenn keine LTO-Wiederinbetriebnahme der beiden LTO-Einheiten erfolgt, in Anwendung von Artikel 7 § 2 des Gesetzes vom 26. April 2024 zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit im Bereich Energie und zur Reform des Kernenergiesektors, veröffentlicht der für Energie zuständige Minister eine amtliche Bekanntmachung im Belgischen Staatsblatt, in der dieses Datum angegeben wird.

	§ 4 - Die Artikel 10 § 4, 71 und 73 treten am zehnten Tag nach der Veröffentlichung des vorliegenden Gesetzes im Belgischen Staatsblatt in Kraft.


	Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


	Gegeben zu Brüssel, den 26. April 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Die Ministerin der Energie
T. VAN DER STRAETEN

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

